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Marktgemeinde        lfd.Nr. 05 

Michelhausen 

Protokoll 
über die 

Sitzung des Gemeinderates 

am Mittwoch, den 17.09.2025, im Gemeindeamt Michelhausen 

Beginn: 19:00 Uhr    Die Einladung erfolgte am 12.09.2025 

Ende:  19:50 Uhr    durch Kurrende. 

 

anwesend waren: 

Bürgermeister: Bernhard Heinl 

Vizebürgermeister: Eduard Sanda 

GGR  Bernhard Baumgartner GGR  Maria Burchhart 

GGR Bernhard Heinreichsberger GGR Daniela Schodt 

GR Sylvia Aichinger  
                 geht um 19:26 Uhr nach TP 4 

GR Bernhard Bürgmayr 

 GR Walter Herzog 

GR Luca Hüttinger  
            kommt um 19:30 Uhr nach FF-Einsatz zu TP 5 

GR Helmut Kohl 

GR Mag. Reinhard Ossberger GR Josef Ott 

GR Helmut Schuster GR Michael Vogler 

GGR Mag. Gerald Fröhlich  

GR Christian Laistler  

GR  Mag. Christoph Wohlmuther GR DI (FH) Silvia Eiletz 

GR  Walter Högl GR  Roman Rauscher 

 

anwesend war außerdem:  

Mag. Astrid Trettenhahn als Schriftführerin 

entschuldigt abwesend waren: 

GR Marcel Fischer  

GR MMag. Sabine Schreiner  

 

nicht entschuldigt abwesend waren: 

  

Vorsitzender: Bürgermeister Bernhard Heinl 

Die Sitzung war öffentlich. 

Die Sitzung war beschlussfähig 
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Tagesordnung 

1) Genehmigung bzw. Abänderung der Verhandlungsschrift der Sitzung vom 

12.08.2025 

2) Friedhofsgebührenordnung - Korrektur 

3) Auftragsvergabe Heizung SV Rust 

4) Gesellschafterzuschuss JLM GmbH 

5) Kostenbeteiligung LEADER-Projekt „Donauradweg 3.0-Umsetzung 

Umlandeinbindung und Qualitätssteigerung“ 

6) Vereinbarung mit dem Gemeindeverband für Abfallbeseitigung in der Region Tulln 

über die Personalüberlassung 

7) Löschungserklärung Wiederkaufsrecht zu EZ 399, Grundstück Nr. 521/15, KG 

Michelhausen (Mehofer) 

8) Personalangelegenheiten 

9) Bericht des Bürgermeisters 

 

Verlauf der öffentlichen Sitzung 

Der Vorsitzende begrüßt die erschienenen Mitglieder, stellt die Beschlussfähigkeit 

fest und eröffnet die heutige Sitzung. 

 

Dringlichkeitsanträge gem. § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung 

Der Bürgermeister der Marktgemeinde Michelhausen stellt den Antrag, die 

Tagesordnung der heutigen Sitzung um 1 Punkt zu erweitern und diesen nach 

Punkt 1) unter Punkt 1A) zu behandeln: 

Punkt 1A) neu 

Bericht des Prüfungsausschusses 

 

Eine Begründung erfolgt mündlich. 

Es folgt die Abstimmung über die Dringlichkeit des Antrages: 

 

Beschluss: Der Dringlichkeit des Antrages wird zugestimmt.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig  
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Tagesordnungspunkt Nr. 1 

Genehmigung bzw. Abänderung der Verhandlungsschrift der Sitzung vom 

12.08.2025 

 

Der Vorsitzende stellt fest, dass gegen das Sitzungsprotokoll der Sitzung vom 12.08.2025 

von GR Högl der Einwand erhoben wurde, dass das Abstimmungsergebnis zu TP 2 a) „mit 

2 Gegenstimmen“ lauten muss, da er gemeinsam mit GR Rauscher gegen diesen Punkt 

gestimmt hat. Das Protokoll wurde entsprechend korrigiert. 

 

Im Übrigen wurden keine Einwendungen gegen das Protokoll erhoben. 

 

Das korrigierte Protokoll gilt daher als genehmigt. 
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Tagesordnungspunkt Nr. 1 A 

Bericht des Prüfungsausschusses 

 

Der Bürgermeister erteilt für diesen Tagesordnungspunkt Herrn GR Christian Laistler 

das Wort. Dieser bringt dem Gemeinderat folgenden schriftlichen Bericht über das 

Ergebnis der Prüfung am 15.09.2025 zur Kenntnis.    
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Der Bürgermeister gibt dazu keine Stellungnahme ab.  
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Tagesordnungspunkt Nr. 2 

Friedhofsgebührenordnung – Korrektur 

 

Der Bürgermeister berichtet, dass beim Beschluss der neuen Friedhofgebühren im Zuge 

der letzten Gemeinderatssitzung übersehen wurde, die Beträge an die Terminologie der 

Friedhofsordnung der Marktgemeinde Michelhausen anzupassen.  

 

Weiters waren der Tarif für die Beerdigung einer Urne in einem Erdgrab mit Deckel zu 

ergänzen und der Tarif für die Beisetzung einer Urne in einer Urnennische entsprechend 

dem tatsächlichen Kostenaufwand herabzusetzen. 

 

Er legt nachstehenden Verordnungsentwurf, in welchem die zu ändernden Textstellen 

gelb markiert sind, vor: 

 

 
020/25 -T               17.09.2025 

 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Michelhausen hat in seiner Sitzung am 17.09.2025 

folgende Änderung der 

 

Friedhofsgebührenordnung 

nach dem NÖ Bestattungsgesetz 2007 

für den Friedhof der Marktgemeinde Michelhausen 

 

beschlossen (Tarifanpassung): 

§ 2 

Grabstellengebühren 

(1) Die Grabstellengebühr für die Überlassung des Benützungsrechtes auf 10 Jahre bei 

Erdgrabstellen bzw. bei sonstigen Grabstellen auf 10 Jahre bei Urnennischen und auf 

30 Jahre bei Grüften beträgt für 

 a) Erdgrabstellen  

  1.) Familiengrab bis zu 3 Leichen € 250,00 

  2.) Familiengrab bis zu 6 Leichen € 500,00 

 b) sonstige Grabstellen 

  1.) Urnennische für 1 Urne €   84,00  

  2.) Urnennische für 3 Urnen €     250,00  

  3.) Gruft bis zu 3 Leichen € 830,00 

  4.) Gruft bis zu 6 Leichen €  1.660,00 

(2) Für Grabstellen an der Friedhofsmauer erhöhen sich die im Abs.1 vorgesehenen 

Gebühren um 10 v.H. des jeweiligen Gebührensatzes. 

 

§ 3 

Verlängerungsgebühren 

Die Grabstellengebühr für die Überlassung des Benützungsrechtes auf weitere 10 

Jahre bei allen Grabstellenarten beträgt für 
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 a) Erdgrabstellen  

  1.) Familiengrab bis zu 3 Leichen € 250,00 

  2.) Familiengrab bis zu 6 Leichen € 500,00 

 b) sonstige Grabstellen 

  1.) Urnennische für 1 Urne €   84,00  

  2.) Urnennische für 3 Urnen €     250,00  

  3.) Gruft bis zu 3 Leichen €     275,00 

  4.) Gruft bis zu 6 Leichen € 550,00 

 

§ 4 

Beerdigungsgebühren 

(1) Die Beerdigungsgebühr (für das Öffnen und Schließen der Grabstelle und die 

Bereitstellung des Versenkungsapparates) beträgt bei 

 a) Beerdigung einer Leiche in einem Erdgrab € 490,00 

 b) Beerdigung einer Leiche in einem Erdgrab mit Deckel € 980,00 

 c) Beisetzung einer Leiche in einer Gruft € 910,00 

 d) Beerdigung einer Urne in einem Erdgrab € 210,00 

 e) Beerdigung einer Urne in einem Erdgrab mit Deckel €         580,00  

 f) Beisetzung einer Urne in einer Gruft € 840,00 

 g) Beisetzung einer Urne in einer Urnennische € 320,00 

(2) Die Beerdigungsgebühr von Leichen von Kindern beträgt die Hälfte der im Absatz 1 

festgesetzten Gebührensätze. 

(3)  Bei Beerdigungen/Beisetzungen außerhalb der Dienstzeit (Freitag ab 12:00 Uhr, 

Samstag, Sonntag und Feiertag) erhöht sich die jeweilige Gebühr nach Abs. 1 um € 

150,00. 

 

§ 6 

Gebühren für die Benützung der Leichenkammer und der Aufbahrungshalle 

(1)  Die Gebühr für die Benützung der Leichenkammer (Kühlanlage) beträgt für jeden 

angefangenen Tag € 28,00. 

(2) Die Gebühr für die Benützung der Aufbahrungshalle beträgt für jeden angefangenen 

Tag € 28,00. 

 

§ 7 

Schluss- und Übergangsbestimmungen 

(3)  Die vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 17.09.2025 beschlossene Änderung 

der Tarife laut den §§ 2, 3, 4 und 6 dieser Verordnung tritt mit 01.11.2025 in Kraft. 

 

Der Bürgermeister 

 

 

 

Bernhard Heinl 

 

Angeschlagen am:  

Abgenommen am: 
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Antrag des Gemeindevorstandes: 

 

Der Gemeinderat möge die Festsetzung der Friedhofsgebühren laut dem oben 

angeführten Verordnungsentwurf beschließen. 

 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: mit zwei Gegenstimmen (GR Högl und GR Rauscher, 

beide FPÖ) 
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Tagesordnungspunkt Nr. 3 

Auftragsvergabe Heizung SV Rust 

 

Der Bürgermeister berichtet, dass die alte Ölheizung im Vereinsgebäude des SV Rust 

durch das Hochwasser im September 2025 zerstört wurde und legt nachstehenden 

Finanzierungsplan sowie nachstehende Angebote für die Errichtung einer neuen Sole-

Wasser-Wärmepumpenheizung mit Tiefenbohrung vor. Um alle Fördermöglichkeiten 

ausschöpfen zu können, ist es notwendig, dass die Anschaffung über die Marktgemeinde 

Michelhausen erfolgt. 
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Antrag des Gemeindevorstandes: 

 

Der Gemeinderat möge die Fa. hb24 Haustechnik InstallationsgmbH, 3451 

Spital/Michelhausen, als Bestbieterin, mit der Errichtung einer neuen Sole-

Wasserwärmepumpenheizung mit Tiefenbohrung im Vereinsgebäude des SV Rust zum 

Preis von € 91.678,00 exkl. USt. beauftragen, wobei die Finanzierung laut dem oben 

dargestellten Finanzierungsplan erfolgen muss und der von der Marktgemeinde 

Michelhausen zu leistende Beitrag € 55.000,00 brutto beträgt. 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 4 

Gesellschafterzuschuss JLM GmbH 

 

Der Bürgermeister berichtet, dass aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung auf 

Empfehlung des Steuerberaters und des Wirtschaftsprüfers der jährliche 

Gesellschafterzuschuss an die JLM GmbH – rückwirkend ab 2024 - von € 30.000,00 auf  

€ 40.000,00 erhöht werden soll. Es soll daher für die Jahre 2024 und 2025 eine 

Nachzahlung von je € 10.000,00 erfolgen und ab 2026 im März des jeweiligen Jahres ein 

Zuschuss von € 40.000,00 von der Marktgemeinde Michelhausen an die JLM GmbH 

ausbezahlt werden. 

 

Weiters legt der Bürgermeister die nachstehende Berechnung des 

Gesellschafterzuschusses an die JLM GmbH rückwirkend für das Jahr 2024 vor: 
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Antrag des Gemeindevorstands: 
 
Der Gemeinderat möge beschließen, für die Jahre 2024 und 2025 zum bereits gewährten 

Gesellschafterzuschuss an die JLM GmbH eine Nachzahlung von jeweils € 10.000,00, somit 

insgesamt € 20.000,00 auszuzahlen sowie ab 2026 im März des jeweiligen Jahres einen 

Gesellschafterzuschuss in Höhe von Euro € 40.000,00. 

 

Weiters möge der Gemeinderat beschließen, für das Jahr 2024 einen 

Gesellschafterzuschuss an die JLM GmbH laut der obigen Berechnung in Höhe von  

€ 47.502,47 zu bezahlen. 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: mit 6 Gegenstimmen (GGR Fröhlich, GR Wohlmuther, 

GR Eiletz, GR Laistler - alle SPÖ sowie GR Högl und GR Rauscher – beide FPÖ) 

  



Sitzung des Gemeinderates am 17.09.2025 
 

27 
 

Tagesordnungspunkt Nr. 5 

Kostenbeteiligung LEADER-Projekt „Donauradweg 3.0-Umsetzung 

Umlandeinbindung und Qualitätssteigerung“ 

 

Der Bürgermeister berichtet, dass die Donau Niederösterreich Tourismus GmbH bereits 

vor drei Jahren erste Erhebungen für das Projekt „Donauradweg 3.0“ gestartet hat – mit 

dem Ziel, die Umlandeinbindung zu stärken und die Qualität des Radangebots in der 

Region nachhaltig zu verbessern. 

Nun steht das Projekt vor der Umsetzung (geplant für 2026–2028), und die Donau 

Niederösterreich Tourismus GmbH hat sich intensiv mit der Finanzierungsstruktur im 

Rahmen dieses überregionalem LEADER-Projekts in insgesamt 10 LEADER Regionen 

befasst. 

Basierend auf einer Evaluierung der touristisch relevanten Infrastruktur entlang des 

Donauradwegs und der künftig beworbenen Donaurunden (bestehende 

Radabzweigungen je LEADER-Region) sowie unter Berücksichtigung der Einwohnerzahlen 

ergeben sich entlang der Radwege insgesamt 99 potenzielle Projektpartner-Gemeinden. 

Davon liegen 58 direkt am Donauradweg, und rund ein Drittel dieser Gemeinden hat einer 

finanziellen Beteiligung bereits zugestimmt. 

Auch die Gemeinde Michelhausen liegt im Einzugsgebiet des Donauradwegs bzw. einer 

Donaurunde und ist daher für das Projekt relevant. 

Die kalkulierte Beitragshöhe basiert auf einem fairen, transparenten Berechnungsmodell. 

Die Bandbreite reicht von mindestens 400 € bis maximal 4.100 € pro Jahr, jeweils über 

einen Zeitraum von drei Jahren. 

Für die Gemeinde Michelhausen ergibt sich ein jährlicher Beitrag von: 400 € (für 2026, 

2027 und 2028).  

 

Antrag des Gemeindevorstands: 
 
Der Gemeinderat möge beschließen, sich mit einem jährlichen Beitrag von € 400,00 für 

die Jahre 2026, 2027 und 2028 an den für die Projektumsetzung erforderlichen 

Eigenmitteln für das LEADER-Förderprojekt „Donauradweg 3.0-Umsetzung 

Umlandeinbindung und Qualitätssteigerung“ umgesetzt durch die Donau 

Niederösterreich Tourismus GmbH, Schlossgasse 3, 3620 Spitz, zu beteiligen. 

Ziel des LEADER-Projektes ist es durch die gesetzten Maßnahmen die 

Wiederbesuchsabsicht durch die Kommunikation von vorhandenen Rad-Abzweigungen 

am Donauradweg und Leiterlebnissen im Umland zu generieren und mehr 

Wertschöpfung in die Regionen zu bringen. Daraus ergeben sich sowohl für die heimische 

Bevölkerung, Ausflugsgäste und internationale Gäste eine Fülle an Mehrwerten: 

verbesserte Orientierung, Stärkung Regionalwirtschaft, Imagegewinn, Wiedererkennung 

und nachhaltige Gästelenkung.   

Basis für dieses Vorhaben stellt eine 2024 abgeschlossene, von Donau Niederösterreich 

und LEADER-Mitteln finanzierte Vorstudie dar. Die Vorbereitungsmaßnahmen waren die 

theoretische und graphische Konzeption eines neuen touristischen Leitsystems, die 

Erhebung der Sanierungskosten für die Rastplätze entlang des Radweges und eine 

Information aller betroffenen Gemeinden. 

Alle Details dazu finden sich unter: Aktuelle Projekte - Donau Niederösterreich 
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Die Projektsumme für das gegenständliche Projekt beträgt ausgehend von den zu 

erwartenden Eigenmitteln und einer Förderquote von 65 % ca. € 750.000  

Geplante Maßnahmen: 

o Leitsystem 

o Detailausarbeitung der spezifischen Inhalte des Leitsystems: 

o Infotafeln an den vorhandenen Rastplätzen 

o Hinweise in Form von Säulen/Landmarks zu Region, Streckenverlauf und 

Radabzweigungen (Donaurunden) 

o Erlebnislandkarte des Donauradweges Niederösterreich (digital und print) 

o Signet Donauradweg 

o Booklet fasst alle Informationen zusammen 

o Abstimmung der Detailinhalte mit beteiligten Stakeholdern 

o Produktion und Montage der Leitelemente  

o Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen 

o Medienkooperationen 

o Pressearbeit 

o Imagekampagne 

o Fotoshootings 

o Inserate für Onlinewerbung/Social Media und Print 

 

 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 6 

Vereinbarung mit dem Gemeindeverband für Abfallbeseitigung in der Region Tulln 

über die Personalüberlassung 

 

Der Bürgermeister berichtet, dass für die Ausfertigung von gültigen Zuteilungsbescheiden 

(Verpflichtungsbescheiden) und Abgabenbescheiden durch Personal der Gemeinden die 

Erteilung einer Approbationsbefugnis (Befugnis zur Unterfertigung des Bescheides im 

Auftrag des Obmannes des GVA Tulln – genehmigte Erledigung) notwendig ist. 

Bei dieser Approbationsbefugnis handelt es sich nach der juristischen Auffassung der 

Abteilung Gemeinden des Amts der NÖ Landesregierung um eine fachliche Weisung. Eine 

derartige Weisung kann nur dann rechtlich verbindlich zustande kommen, wenn der 

Obmann dem ausführenden Personal übergeordnet ist.  

Um eine derartige „Überordnung“ des Obmannes gegenüber dem Personal der 

Gemeinde herzustellen, muss eine Personalüberlassung individuell bestimmter 

Bediensteter im Sinne des NÖ Personalüberlassungsgesetzes vorgenommen werden. 

Gleichzeitig muss dem GVA Tulln die Befugnis zur Erteilung von fachlichen Weisungen an 

die überlassenen Bediensteten übertragen werden. Die 

Personalüberlassungsvereinbarung soll in der nachstehenden Form vom Gemeinderat 

der Gemeinden, die die Bescheide fertigen, beschlossen werden: 
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Antrag des Gemeindevorstands: 
 
Der Gemeinderat möge die Personalüberlassung an den Gemeindeverband für 

Abfallbeseitigung in der Region Tulln in der oben beschriebenen Form beschließen, wobei 

bis auf weiteres Frau Romana Nussbaumer überlassen werden soll.  

 

 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 7 

Löschungserklärung Wiederkaufsrecht zu EZ 399, Grundstück Nr. 521/15, KG 

Michelhausen (Mehofer) 

 

Der Bürgermeister legt das Ansuchen der Grundeigentümer Mehofer um Zustimmung 

zur Löschung des Wiederkaufsrechts laut Kaufvertrag vom 23.05.1984 betreffend die 

Liegenschaft EZ 399 der KG Michelhausen vor. 

 

 

Antrag des Gemeindevorstands: 
 
Der Gemeinderat möge der Löschung des Wiederkaufsrechts laut Kaufvertrag vom 

23.05.1984 betreffend die Liegenschaft EZ 399 der KG Michelhausen zustimmen.  

 

 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 

 

 

 

 

Der Bürgermeister schließt die öffentliche Sitzung. 

 

 

Dieses Sitzungsprotokoll wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 21. Oktober 2025 

genehmigt. 

 

            

 Bürgermeister       Schriftführer  

        

Gemeinderat  Gemeinderat  Gemeinderat (SPÖ)  Gemeinderat (FPÖ) 


